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Marcus Tullius Cicero:


De re publica











I. Zur Überlieferung


“De re publica” war uns anfangs nur durch die wenigen Textstellen bekannt, die römisch/heidnische oder schon frühchristliche Autoren durch viele Zitate in ihren eigenen Werken überliefert hatten, etwa wie Gellius, Nonius, Ambrosius, Lactantius oder Augustinus. 


Das beweist, dass “De re publica” bis in das 5. Jh. gelesen wurde. Danach scheint es aus irgendeinem Grund verschollen zu sein, wahrscheinlich weil Augustinus, der sich anscheinend recht intensiv mit “De re publica” auseinandergesetzt hat, mit seinem Werk “De civitate dei” eine Staatsschrift entwarf, die wiederum die des Heiden Ciceros überflüssig machte, ob seines wenig religiösen Inhalts.


Aus diesem Grund ist aber der oft separat erwähnte “Somnium Scipionis”, ein Teil von                                     “De re publica”, von Macrobius unversehrt überliefert worden.


Erst im Jahre 1819 (oder 1820) fand der Präfekt Angelo Mai in der Vatikanischen Bibliothek einen sog. “codex rescriptus” aus dem 4./5. Jh., der ungefähr ein Viertel des Werkes enthielt.


�Die Bücher I und II waren in großen Teilen erhalten geblieben, III einigermaßen, IV und V allerdings nur in sehr geringem Maße. Die letzten drei Bücher werden aber durch die Zitate und das Material von Lactantius und Augustinus (( “Argumentum Augustini”) ergänzt. 

















II. Die Faktoren der Entstehungsgeschichte





1. Ciceros philosophische Ausbildung


Der junge, hochbegabte Cicero war schon von jeher an griechischen Schriften interessiert. Neben seiner normalen Ausbildung wurde er in Rom von dem Akademiker Philon von Larisa und dem Stoiker Diodotos in die griechische Philosophie eingeführt.


Von 79 bis 77 vor Chr. unternimmt Cicero eine Bildungsreise nach Griechenland und Kleinasien. In Athen hört er den Akademiker Antiochus von Askalon, aber auch den Epikureer Zenon von Sidon, weiterhin den Rhetoriker Apollonios Molon (Asianismus) und  den Stoiker Poseidonios (beide auf Rhodos) 
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2. Historischer Hintergrund/politische Tätigkeit


Nach seiner Rückkehr schlägt er die politische Ämterlaufbahn ein und wird 63 vor Chr. Konsul.


Er fällt einer Verschwörung zum Opfer und wird 58 vor Chr. nach Griechenland verbannt.


Nach seiner Rückkehr 57 vor Chr. hat er keinen politischen Einfluß mehr und gibt sich in dieser Zeit der Untätigkeit der Literatur hin. Er gibt also seine Anteilnahme an der Politik nicht gänzlich auf, sondern beschäftigt sich auf literarischem Gebiet mit ihr. Es entstehen; “De oratore” (rhetorisches Werk),. “De re publica” und “De legibus” (Grundlagen der Gesetzgebung).








3. Vorbilder


Cicero bindet in seine Staatslehre hellenistisches Gedankengut ein. Die Idee der “Mischverfassung”, also einer Verbindung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie, geht auf die Peripatetiker Aristoteles und Dikaiarchos zurück; die Erörterung über die Gerechtigkeit spiegelt  Reden des Akademikers Karneades wieder.


Es gab aber auch stoische Einflüsse. Der philosophisch gebildete Historiker Polybios übernahm die Lehre der Peripatetiker, übertrug sie auf römische Verhältnisse und war davon überzeugt, dass die Mischverfassung in Rom vorbildlich umgesetzt ist. Die verlorene Staatsschrift des Panaitios mag außerdem neben seinen weiteren Schriften Einfluß auf Cicero ausgeübt haben.


Größtes Vorbild war Platons “Politeia”. In dem Versuch, dieses Werk nachzuahmen, wird die Aneignung griechischer Tradition am deutlichsten. Einzelne Elemente wie Rahmenhandlung oder Gesprächssituation werden nachgeahmt. 


Cicero kopiert allerdings nicht, er bemüht sich vielmehr, ein eigenes Werk zu schaffen,  indem er die für römische Verhältnisse befremdlich wirkende Geisteswelt der Griechen in römische Vorstellungen überträgt. Dabei ersetzt er etwa das typische Lehrer-Schüler-Verhältnis durch einen Gesprächskreis gleichrangiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der sich aus Feldherrn und Politikern zusammensetzt und nicht nur aus Philosophen.











4. Sprachliche Gestaltung


Cicero benutzt einerseits das breite Vokabular eines gebildeten Römers, allerdings ist wahrscheinlich anzunehmen, dass bestimmte Wörter (etwa humanitas) von ihm gebildet oder erst durch ihn ihre heute gültige Bedeutung erhielten.


Er vermeidet Fremdwörter und umschreibt statt dessen mit verschiedenen Stilmittel oder verschiebt die Bedeutung bekannter Wörter in den philosophischen oder politischen Bereich (daneben aber auch Verwendung dieser Begriffe in der Normalbedeutung)


Cicero gelang es, die griechische Sprache, die auch von Klang und Intonation bestimmt wird, in all ihrer Vielfalt mit den Mitteln der trockeneren lateinischen Sprache zu erfassen und auszudrücken und so einen sehr eleganten, ausgefeilten Stil zu entwickeln, in dem Formulierung und rhythmische Sprache harmonisch zusammenwirken.
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III. De re publica - Inhaltsübersicht
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1) Proömium Ciceros;


über die Beteiligung am politischen Leben. Er spricht von der politischen Verantwortung des einzelnen Staatsbürgers und seines Einsatzes für das Gemeinwesen. Diese Staatsgesinnung habe Rom zu seiner Macht verholfen, sie wird von der “virtus Romana” getragen.


Die Beschäftigung mit dem Staat gilt für Cicero als höchster Wert.
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Cicero legt auch gleich zu Beginn seine Absicht, die er mit diesem Werk verfolgt, dar.
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2) Beginn des Dialoges/ Die Verfassung als Thema


zuerst allgemeines Gespräch über das Ereignis der Doppelsonne, die Wissenschaften und dem Vorrang der Politik vor dieser


Definition und Ursprung der “res publica” (Staats- und Gemeinwesens)
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Darstellung der 3 einfachsten Verfassungsformen ( Monarchie, Aristokratie und Demokratie, mit ihren Vorteilen, Mängeln und Entartungen 


Die Mischform aus den 3 Verfassungsarten wird für die beste erklärt.
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Überleitung / Bemerkung über die Entwicklung der römischen Verfassung


Darstellung der Geschichte Roms von der Frühzeit bis zur Gründung der Republik


Es wird praktisch gezeigt, wie im Laufe der römischen Geschichte die Mischverfassung entstand; es werden die im Liber primus vorgestellten Begriffe konkret verdeutlicht.


zum Abschluß werden Wesen und Aufgabe des Staatsmannes angesprochen.
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1) Proömium Ciceros;


über Staatsmann und Philosoph





2) Fortsetzen des Dialoges / Gerechtigkeit als Thema


im allgemeinen wird das Wesen der Gerechtigkeit als Fundament des Staates besprochen


Hauptbestandteil sind 2 Reden von Gesprächsteilnehmern, jeweils mit einer anschließenden  


Überleitung: Philus spricht über die Ungerechtigkeit (( advocatus diaboli), wobei er Thesen des Karneades einbringt, Laelius über die Gerechtigkeit


Zusammenfassung von Scipio; er beschreibt die Gerechtigkeit in den Verfassungsformen. Er stellt dabei die “gesunden” Systeme (Monarchie/Aristokratie/Demokratie) neben die Entartungsformen (Tyrannis/Oligarchie/Ochlokratie) 
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Überleitung


Es wird dargelegt, wie die Idee der Gerechtigkeit in der Struktur des römischen Staates am besten umgesetzt werden kann. Dies geschieht anhand einzelner Bereiche der Gesetzgebung, wie ständische Gliederung in Rom, Zensur, sittliche Haltung der Frau oder Einzelforderung an den Charakter
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1) Proömium Ciceros,


Ursachen für den Zerfall der politischen Kraft Roms





Fortsetzen des Dialoges / Wesen und Aufgaben des Staatsmannes als Thema


Es wird die Gestalt des Staatenlenkers dargestellt, das Amt des Richters, sowie die Ausbildung des Staatsmannes, seine Aufgaben, sein Schicksal und auch die Rhetorik, über die er verfügen muß, wird angesprochen.
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Überleitung





�




















��








 Referat: De re publica von Marcus Tullius Cicero / Seite � SEITE �1� 








codex rescriptus





Ein Buch aus Palimpsesten, d. h. aus Pergamentblättern, von denen  man den ursprünglichen Text abschabte oder abgewusch und danach einen neuen Text quer darüber schrieb. Die alte Schrift war aber noch immer zu lesen und kann heute mit wissenschaftlichen Methoden leicht entziffert werden.


 





Als Cicero nach Rom zurückkehrt, ist er, nachdem er immerhin direkten Zugang zu 3 der 4 großen Philosophenschulen der Griechen hatte, durch seine philosophische und rhetorische Ausbildung wie kein Zweiter geistig gerüstet. In seinen  Schriften schlägt sich die Versiertheit im Umgang mit der römischen Sprache nieder, in die er Elemente des Griechischen einzubringen versucht und für deren Geschmeidigkeit und Eleganz er berühmt wurde.
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staatsphilosophisches Werk / entstand 54 - 51 vor Chr. in Dialogform


Cicero erzählt seinem Bruder Quintus von einem Gespräch, das Publius Cornelius Scipio der Jüngere (3. Punischer Krieg) an den 3 Tagen der “feriae Latinae” 129 vor Chr. mit Freunden, einem Gesprächskreis bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, führte.


2 Bücher fassen jeweils die Gespräche eines Tages zusammen 


am Anfang jedes neuen Tages, also zu Beginn der Bücher I, III und V, steht eine persönliche Vorrede (Proömium) Ciceros





Liber primus





“Neque enim est ulla res in qua propius ad deorum numen virtus accedat humana, quam civitatis aut condere novas aut conservare iam conditas.”


De re publica 1, 12





Denn es gibt nichts, wobei menschliche Vollkommenheit näher an der Götter Walten heranreichte, als neue Staaten zu gründen oder schon gegründete zu bewahren.





“...; nec vero nostra quaedam est instituenda nova et a nobis inventa ratio, sed unius aetatis clarissimorum ac sapientissimorum nostrae civitatis virorum disputatio repetenda memoria est, quae ...”


De re publica 1, 13


								


Aber nicht ein neuer, eigener, von uns entdeckter Gedankengang ist darzulegen, sondern ein Gespräch der berühmtesten und weisesten Männer unseres Staats aus demselben Zeitalter ins Gedächtnis zu rufen, das...











“Est igitur res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.”


De re publica 1, 39





Es ist also der Staat Sache des Volkes, ein Volk ist aber nicht jede auf beliebige Weise zusammengescharte Ansammlung von Menschen, sondern die Verbindung einer Menge, die durch gleiche Rechtsauffassung und zum gemeinsamen Nutzen vereint ist.





“Placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum impartitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis.”


De re publica 1.69





Es soll nämlich im Staat eine gewisse Führungsspitze geben, ein anderer Bereich soll der Autorität der Aristokratie überlassen werden, bestimmte Dinge aber dem freien Urteil der Menge anheimgegeben sein.





Liber secundus





Nach den historischen Beispielen werden nun die Bedingungen für einen vollkommenen Staat erörtert.





Liber tertius





Liber quartus





Liber quintus





Liber sextus





Somnium Scipionis





Scipio der Jüngere erzählt von einem Traum und einem visionäre
